
Änderung von Aufbewahrungsfristen bei folgenden Aktenplankennzeichen 

im EAPlAufbew:   

5000, 5004, 5102, 511, 5143, 5301, 550  

Regelung im Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und 

Prävention (über die Regierungen an die Kreisverwaltungsbehörden als untere Gesundheits-

behörden) "Aktualisierung des Leitfadens des StMGP zur Einhaltung datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen bei den Gesundheitsämtern"  vom 20.1.2025 Nr. G71k-G8030.2-2024/4-12 

(Auszug mit den Friständerungen) 
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Akten-
plan-
kenn-
zeichen 
 

Bezeichnung Festle-
gung 
nach  E-
APl 

Festle-
gung 
StMGP 

Begründung 

5000 Rechtsgrundlagen, Verwal-
tungsvorschriften und Minis-
terialschreiben 
 
 
 

10 Jahre 30 Jahre Nachvollziehbarkeit von Regelun-
gen, häufig eine über 10 Jahre hin-
aus anhaltende Gültigkeit 
 
 
 
 

5004 Amtsärztliche Gutachten 
(insb. Beachtung Art. 109 
Abs. 1, Satz 1 Nr. 2 BayBG) 

10 Jahre 10 Jahre 
 
 
 
 
 
 
30 Jahre 
(nur in be-
gründeten 
besonde-
ren Be-
gutach-
tungsan-
lässen) 

 
 
 
 
 
 
 
Untersuchungen nach Beamten-
recht (Dienstfähigkeit/ Dienstunfä-
higkeit, Nachweise bei Renten-/ 
Pensionsangelegenheiten, Re-
gressansprüche, Einstellungsun-
tersuchungen nur bei gravieren-
den Befunden, deren Kenntnis und 
deren Vorbefunde mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlich-
keit nach mehr als 10 Jahren rele-
vant ist). 
 
 
 

5102 Impfschäden 10 Jahre 10 Jahre 
 

 
 
 
 
 

511 Schwangerenberatung, 
Schwangerschaftskonflikt-
beratung nach Schwanger-
schaftskonfliktgesetz 
(SchKG) 
(insbes. Art. 9 Abs.1, Art. 10 
Abs. 2 Satz 2 
BaySchwBerG) 

3-10 
Jahre 

3-10  
Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unbefris-
tet 
(nur für 
den Fall 
der ver-
traulichen 
Geburt) 

Es gelten die gesetzlich geregel-
ten Aufbewahrungsfristen. Sofern 
nicht gesetzlich geregelt, empfiehlt 
sich, die im EAPl genannten Auf-
bewahrungsfristen heranzuziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Nach § 33 Abs. 1 SchKG Doku-
mentation des Verfahrens zur sog. 
vertraulichen Geburt; Nachvoll-
ziehbarkeit leibliche Mutter durch 
Kind ermöglichen, Nachweis ggfs. 
bei später auftretenden Prüfungs- 
oder Haftungsfällen, vom BMFSFJ 
ausdrücklich so festgehalten. 
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Akten-
plan-
kenn-
zeichen 

Bezeichnung Festle-
gung 
nach  E-
APl 

Festle-
gung 
StMGP 

Begründung 

     
5143 Trinkwasserüberwachung: 

Pläne und Bescheide 
 

10 Jahre 30 Jahre Nachvollziehbarkeit des Aufbaues 
und Betrieb der Wasserversor-
gungsanlagen und von langfristi-
gen Regelungen und Bescheide 
(Wasserrechtsbescheide gelten 
über lange Zeiträume); Unterla-
gen sind erforderlich für den Voll-
zug der Trinkwasserverordnung 
und für den Gesundheitsschutz 
der Bürger 
 

5301 Übertragbare Krankheit- 
Tuberkulose 

10 Jahre 30 Jahre Ermittlungen nach Infektions-
schutzgesetz, Versicherungs-
rechtliche Fragestellungen, lange 
Inkubationszeiten, lange Krank-
heitsverläufe und mögliche Reak-
tivierung, Sicherstellung des Ge-
sundheitsschutzes der Bürger 
 

550 Leichenschau, Leichenbe-
stattung 

10 Jahre 30 Jahre Unterlagen erforderlich, um Anfra-
gen z. B. zur Umbettung, Exhu-
mierungen und Vorgängen bear-
beiten zu können; Unterlagen 
wichtig für die Kriminaltechnik 
z. B. bei Gewaltverbrechen oder 
zur Einsichtnahme der Staatsan-
waltschaft;  
Ruhefristen teilweise 20 Jahre 
 

 

c) Anbietungspflicht nach dem Bayerischen Archivgesetz 

Vor einer Löschung der Daten sind die archivrechtlichen Anbietungspflichten 

zu beachten. Der datenschutzrechtliche Grundsatz der Speicherbegrenzung 

(Art. 5 Abs. 1 e) DSGVO) korrespondiert grundsätzlich mit der archivrechtli-

chen Anbietungspflicht der Gesundheitsämter gegenüber dem jeweils zu-

ständigen staatlichen Archiv gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen 

Archivgesetzes (BayArchivG). Die Anbietung genießt daher Vorrang vor der 

Löschung (Art. 26 Abs. 6 BayDSG). Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen 

bzw. wenn ihre Kenntnis zur Aufgabenerfüllung der speichernden Stelle 

nicht mehr erforderlich ist, dürfen die entsprechenden Unterlagen allein zu 

Archivzwecken verarbeitet werden (Art. 26 Abs. 1 BayDSG). 

Für staatliche Gesundheitsämter besteht eine Anbietungspflicht nach Art. 6 

Abs. 1 S atz 1 BayArchivG. Gemeinden, Landkreise, Bezirke und die sons-
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